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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Personal und Organisation 
DRUCKSACHE 

Az.: 

10 24 00 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

17.10.2016 
145 2016 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss            

 Kreistag 02.11.2016      

  
 Die Ziele der UN-Behindertenrechts-

konvention wurden berücksichtigt: 
 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

10.1       10       I                        
                                                gez. Radeck  (Handzeichen) 

 
 
Betreff: 

Anwendung der Geschäftsordnung der bisherigen Wahlperiode bis zum Beschluss ei-
ner neuen Geschäftsordnung 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Ausschüsse des 
Kreistages und die aufgrund besonderer Rechtsvorschriften gebildeten Ausschüsse des 
Landkreises Helmstedt vom 04.11.2011 behält Gültigkeit bis zum Beschluss einer neu-
en Geschäftsordnung. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 04.11.2011 gemäß § 69 NKomVG die zuletzt 
gültige Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Ausschüsse des 
Kreistages und die aufgrund besonderer Rechtsvorschriften gebildeten Ausschüsse des 
Landkreises Helmstedt beschlossen.  
 
Die Geschäftsordnung gilt nur für die jeweilige Wahlperiode. Somit hat sie am 
31.10.2016 ihre Geltung verloren. Damit für die konstituierende Sitzung die Regularien 
weitergelten können, ist der Beschluss über die weitere Anwendung bis zum Beschluss 
über eine neue Geschäftsordnung erforderlich. 


